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 Veröffentlicht am 24.04.2012

Norm

ABGB §339

StVO §82 Abs2

ZPO §454

1. ABGB § 339 heute

2. ABGB § 339 gültig ab 01.01.1812

1. ZPO § 454 heute

2. ZPO § 454 gültig ab 01.01.1898

Rechtssatz

Wird ein Wohnmobil ohne Kennzeichen und ohne diesbezügliche Bewilligung gemäß § 82 Abs 2 StVO, ansonsten aber

ordnungsgemäß auf einer Straße abgestellt, so begründet dieses Abstellen für sich allein keine Besitzstörung.Wird ein

Wohnmobil ohne Kennzeichen und ohne diesbezügliche Bewilligung gemäß Paragraph 82, Absatz 2, StVO, ansonsten

aber ordnungsgemäß auf einer Straße abgestellt, so begründet dieses Abstellen für sich allein keine Besitzstörung.
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